
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/2/28 94/04/0079
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1995

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §197 idF 1993/029;

GewO 1973 §3 idF 1993/029;

Rechtssatz

Auch eine Quali kation "als Er nder und Patentinhaber" vermag an den besonderen Voraussetzungen für die Erteilung

der Bewilligung für das Waffengewerbe nichts zu ändern.
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